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A. MaRisk-Anforderungen an die Intensivbetreuung 
und Problemkreditbearbeitung 

Im Zusammenhang mit der Einführung der Mindestanforderungen an das 
Kreditgeschäft der Kreditinstitute (MaK)1, wurden seitens der Bankenaufsicht 
im Jahr 2002 erstmals Anforderungen für die Intensiv- und Problemkreditbe-
arbeitung aufgestellt. Dies war seinerzeit darauf zurückzuführen, dass die 
Bankenaufsicht im Rahmen ihrer Prüfungen zahlreiche Mängel in der Organi-
sation und Handhabung des Kreditgeschäfts bei den geprüften Kreditinstitu-
ten feststellte.2 So wurden z. B. häufig die Gründe für das Auftreten von 
Problemkrediten (Sanierungs- und/oder Abwicklungskredite) von den Kredit-
instituten nicht weiter analysiert und somit die Chance verspielt, mögliche 
Risiken und Probleme frühzeitig zu erkennen und entsprechende Gegenmaß-
nahmen zur Optimierung der Betriebsorganisation einzuleiten.3  

Mit der Einführung der MaK im Jahr 2002 erfolgte seinerzeit erstmals eine 
schriftliche Fixierung qualitativer Standards für das Kreditgeschäft. Diese 
gingen in der Folge dann aufgrund ihrer Aktualität und Bedeutung fast unver-
ändert in die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)4 ein, 
welche im Jahr 2005 die Verlautbarungen der sogenannten »M-Reihe«, d. h. 
die MaH5, die MaK und die MaIR6 zu einem einheitlichen Regelwerk zusam-
menfassten.7  

Vom rechtlichen Stanpunkt her handelt es sich bei den MaRisk um eine sog. 
»normeninterpretierende Verwaltungsvorschrift« mit modularem Aufbau. Die 
Bankenaufsicht hat diese Form bewusst gewählt, weil sie ihr, z. B. im Ver-
gleich zum Gesetzgebungsverfahren, die Möglichkeit eröffnet, auf aktuelle 
Gegebenheiten (z. B. Finanzkrise) kurzfristig, innerhalb weniger Wochen, 

                                                 
1  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Mindestanforderungen an das Kreditge-

schäft der Kreditinstitute, Rundschreiben 34/2002, Bonn 20.12.2002. 
2  Vgl. Hanenberg, Ludger/Kreische, Kay/Schneider, Andreas: MaK – Zum Inhalt des Rundschreibens 

34/2002 der BaFin, in: Die Wirtschaftsprüfung 8/2003, Seite 398 ff. 
3  Vgl. Hanenberg, Ludger/Kreische, Kay/Schneider, Andreas: MaK – Zum Inhalt des Rundschreibens 

34/2002 der BaFin, in: Die Wirtschaftsprüfung 8/2003, Seite 405. 
4  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Mindestanforderungen an das Risikoma-

nagement, Rundschreiben 18/2005. 
5  Mindestanforderungen an das Betreiben der Handelsgeschäfte der Kreditinstitute, Verlautba-

rung vom 23.10.1995. 
6  Mindestanforderungen an die Ausgestaltung der Internen Revision, Rundschreiben 1/2000 

vom 17.01.2000. 
7  Vgl. Schneider, Andreas: Risikomanagement ist Trumpf: Die Entwicklung der Mindestanforde-

rungen an das Risikomanagement (MaRisk) in: Becker, Axel/Wolf, Martin (Hrsg.) Prüfung in 
Kredit- und Finanzdienstleistungsunternehmen, Stuttgart 2005, Seite 582. 
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schnell und unbürokratisch zu reagieren. Dies führte in der Vergangenheit 
dazu, dass die MaRisk in unregelmäßigen Abständen den aktuellen Gegeben-
heiten angepasst wurden. Hauptgründe für die letzte Anpassung der MaRisk 
waren die Umsetzung der Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehör-
de (EBA) über das Management notleidender und gestundeter Risikopositio-
nen (EBA/GL/2018/69 und der EBA-Leitlinien zu Auslagerungen8 Auch 
aktuell steht wieder eine Anpassung des MaRisk an, mit welcher die Banken-
aufsicht u. a. Regelungen zur Übernahme der EBA-Leitlinien für die Kredit-
vergabe und -überwachung, dem Umgang mit Nachhaltigkeits- und Umweltri-
siken und Anforderungen an das Immobiliengeschäft treffen möchte.9 Um bei 
der Implementierung neuer Rundschreiben bereits im Vorfeld zu gewährleis-
ten, dass entsprechende Regelungen »praxisgerecht« sind, hat die Bankenauf-
sicht ein sog. Fachgremium eingerichtet, in dem neben der BaFin, der Bun-
desbank und den Bankenverbänden auch Mitarbeiter und Vorstände von 
Primärbanken vertreten sind. In dem Gremium werden sowohl im Vorfeld als 
auch nach Veröffentlichung der aktuellen MaRisk Auslegungsfragen und Um-
setzungsprobleme erörtert.  

Hervorzuheben ist nach wie vor, dass es sich bei den MaRisk um kein starres 
Regelwerk handelt. Durch die offene Formulierung von Vorschriften (z. B. 
»Ein Institut hat Kriterien festzulegen …«) sowie der Verwendung von Öff-
nungsklauseln (z. B. kann, soll) haben die Kreditinstitute bei der Umsetzung der 
MaRisk-Vorgaben die Möglichkeit, vorhandene Spielräume gezielt zu nutzen 
und somit ein institutsspezifisches Regelwerk zu schaffen. Hierbei werden so-
wohl von den Bankverbänden unterstützt, die für ihre angeschlossenen Institu-
te entsprechende Musteranweisungen für eine ordnungsgemäße MaRisk-
Umsetzung herausgeben, als auch von der Bankenaufsicht selbst, die zu den 
MaRisk immer noch einen entsprechenden Erläuterungstext10 veröffentlicht. In 
dem Erläuterungstext werden seitens der Bankenaufsicht einerseits Erläuterun-
gen zu den jeweils aktuellen MaRisk-Vorschriften und anderseits Vorgaben zu 
deren ordnungsgemäßen Umsetzung gegeben. Aus dem vorgenannten ergibt 
sich, dass es den Kreditinstituten in einem gewissen Umfang vollkommen frei-
gestellt ist, wie sie die MaRisk-Vorgaben institutsspezifisch umsetzen. Aller-

                                                 
8  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Mindestanforderungen an das Kreditge-

schäft der Kreditinstitute, Rundschreiben Nr. 10/2021 vom 10.08.2021. 
9  Aktuell findet die Konsultation zur siebten Novelle des MaRisk-Rundschreibens statt. Die 

neue Fassung der MaRisk soll dann das aktuell gültige Rundschreiben 10/2021 ablösen. 
Quelle: https://www.bafin.de/dok/18645422 

10  Nachzulesen und Download unter www.bafin.de unter »Rechtliche Grundlagen/Rund-
schreiben«. 
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dings bedingt die individuelle Auslegung des Regelungswerkes neben der Ent-
scheidungsfindung auch eine entsprechende Dokumentation, aus der sich im 
Nachhinein die Entscheidungsgrundlagen für die getroffenen Regelungen für 
eine fachkundigen Dritten nachvollziehen lassen. Dabei ist im Hinblick auf die 
Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung folgendes zu beachten: 

I. MaRisk-Anforderungen an die Früherkennung von  
Risiken 

Um zu gewährleisten, dass ein Kreditinstitut in der Lage ist, Risiken in einem 
möglichst frühen Zustand zu erkennen, hat es Verfahren zur Früherkennung 
von Risiken zu implementieren, die es ihm ermöglichen, Risken rechtzeitig zu 
identifizieren und zu einem möglichst frühen Stadium Gegenmaßnahmen 
(z. B. Intensivbetreuung von Engagements) einleiten zu können.11 Zu diesem 
Zweck hat das Kreditinstitut auf der Basis qualitativer und quantitativer Risi-
komerkmale Indikatoren für eine frühzeitige Risikoerkennung zu entwickeln,12 
In der Praxis werden unter quantitativen Merkmalen sog. »harte Indikatoren« 
wie z. B. Konten- oder Bilanz- und G+V-Daten verstanden. Bei qualitativen 
Merkmalen handelt es sich hingegen um sog. »weiche Faktoren« wie z. B. 
Aussagen zur Managementqualität oder der Dauer der Geschäftsbeziehung.13  

Vor dem Hintergrund, dass ein Krisenindikator aber nur auf Basis einer be-
stimmten Datenausprägung (Sachverhalt, Kennzahl) anzeigt, dass beim Kre-
ditnehmer möglicherweise ein Risiko bzw. eine beginnende Unternehmenskri-
se vorliegt oder bereits eingetreten ist, muss in diesem Zusammenhang mit 
Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass Krisenindikatoren lediglich Hin-
weise auf mögliche Risiken oder Unternehmensschieflagen geben. Um ab-
schließend beurteilen zu können ob tatsächlich ein Risiko oder eine Unter-
nehmensschieflage vorliegt, bedarf es weiterer intensiver Analysen, deren 
Ergebnisse in den Kreditunterlagen nachvollziehbar zu dokumentieren sind. 
Unterbleiben die durchzuführenden Analysen und wird sofort auf ein mögli-
ches Risiko oder eine Unternehmensschieflage geschlossen, kann dies in der 
Praxis zu Fehlentscheidungen seitens der Kreditinstitute führen, welche in der 
Konsequenz beim betroffenen Unternehmen dann tatsächlich eine Krise 
auslösen können.  

                                                 
11  Vgl. MaRisk, BTO 1.3.1, Ziffer 1. 
12  Vgl. MaRisk, BTO 1.3.1, Ziffer 2. 
13  Vgl. Becker, Axel, Kastner, Arno: Steigende Bedeutung der Risikofrüherkennung im Kreditge-

schäft für die Interne Revision; in Zeitschrift für die Interne Revision (ZIR), 2/2010. 
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Wie nachfolgendes Schaubild zeigt, können Krisenindikatoren aus ganz ver-
schiedenen Bereichen herangezogen werden, sofern sie sich für eine korrekte 
Beurteilung von Sachverhalten eignen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung A-1: Einteilung von Krisenindikatoren im Firmenkundenbereich 
 

Welche Krisenindikatoren dann zum Einsatz kommen, ist vom jeweiligen 
Kreditinstitut z. B. unter Berücksichtigung von Zielen und Erfahrungswerten 
festzulegen. Dabei ist von grundlegender Bedeutung, dass die ausgewählten 
Indikatoren eine frühzeitige Krisenerkennung gewährleisten, damit geeignete 
und erfolgversprechende Turn-Around-Maßnahmen eingeleitet werden kön-
nen. Die Bedeutung der Einleitung von Turn-Around-Maßnahmen zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt kann aus nachfolgendem Schaubild entnommen wer-
den: 
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Abbildung A-2: Der Verlauf einer Unternehmenskrise14 

 
Falls möglich können für die Früherkennung von Risiken auch Risikoklassifi-
zierungsverfahren (Scoring-/Ratingsysteme) eingesetzt werden, soweit sie eine 
Früherkennung von Risiken ermöglichen.15 Nach Ansicht der Bankaufsicht ist 
diese Anforderung erfüllt, sofern die in den Risikoklassifizierungsverfahren 
verwendeten Indikatoren unter betriebswirtschaftlichen Aspekten nachfol-
gende Komponenten enthalten16:  
 Indikatorenbezogene Komponente  

Die gewählten Indikatoren (z. B. Kontoumsätze, Scheckrückgaben, Bi-
lanz- und G+V-Positionen und -Relationen) müssen gewährleisten, 
dass Risiken frühzeitig erkannt werden können 

 Zeitraumbezogene Komponente  
Auf Basis der gewählten Indikatoren soll eine permanente Identifizie-
rung von sich abzeichnenden Risiken möglich sein 

 

                                                 
14  Vgl. Hennings E.; Die Rolle der Bank in Sanierungsfällen in: BANK MAGAZIN 12/97, 

Seite 33 ff. 
15  Vgl. MaRisk, BTO 1.3.1, Ziffer 3, Satz 2. 
16  Vgl. Erläuterungen zu den MaRisk vom 20.12.2005. 
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 Prozessbezogene Komponente  
Sofern die Indikatoren auf eine mögliche Krise hinweisen, sollten ent-
sprechende Handlungen des Kreditinstituts generiert werden (z. B. In-
tensivbetreuung des Kundenkontaktes, Hereinnahme neuer Sicherhei-
ten, Tilgungsaussetzungen), um möglichen Schaden vom Kreditinstitut 
abzuwenden. 

Um den Anforderungen der Bankenaufsicht genüge zu tun, sollte seitens des 
Kreditinstitutes unbedingt dokumentiert werden, dass man die Indikatoren 
des Risikoklassifizierungsverfahrens auf ihre Eignung geprüft hat, und man im 
Rahmen der Prüfung zum Ergebnis gekommen ist, dass die Anforderungen 
der Bankenaufsicht erfüllt sind. Gleiches gilt auch bei einer Anpassung der 
Risikoklassifizierungsverfahren an neue Gegebenheiten (z. B. neue MaRisk-
Vorgaben) oder bei Gesetzesänderungen, sofern sie direkten Einfluss auf die 
verwendeten Indikatoren haben (z. B. Berücksichtigung der Nachhaltigkeit bei 
der Kreditvergabe und Berücksichtigung von Umweltrisiken bei der Sicherhei-
tenbeurteilung).  

Bei Bedarf kann ein Kreditinstitut auch bestimmte, unter Risikogesichtspunk-
ten festzulegende, Arten von Kreditgeschäften oder Kreditgeschäfte unterhalb 
bestimmter Größenordnungen von der Anwendung des Verfahrens zur Früh-
erkennung von Risiken ausnehmen.17 Bei dieser Regelung handelt es sich um 
eine so genannte Öffnungsklausel, deren Inanspruchnahme seitens des Kre-
ditinstitutes schlüssig und nachvollziehbar zu dokumentieren ist. 

II. MaRisk-Anforderungen an die Intensivbetreuung 

Durch die Intensivbetreuung soll eine mögliche Problemkreditbearbeitung 
bereits im Vorfeld verhindert und somit möglicher Schaden vom Kunden und 
Kreditinstitut abgewendet werden. Die MaRisk schreiben bezüglich der Inten-
sivbetreuung vor, dass ein Kreditinstitut Kriterien festzulegen hat, wann ein 
Engagement einer gesonderten Beobachtung (Intensivbetreuung) zu unterzie-
hen ist. 18 Mögliche Kriterien für eine Intensivbetreuung können z. B. sein: 
 Permanente Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites am »Kredit-

limit« 
 Ungenehmigte Überziehungen des Kontokorrentkreditrahmens bei vor-

liegender interner Genehmigung (intern wurde ein höherer Kontokor-
rentkreditrahmen bewilligt als extern bekannt gegeben wurde) 

                                                 
17  Vgl. MaRisk, BTO 1.3.1, Ziffer 3, Satz 1. 
18  Vgl. MaRisk, BTO 1.2.4, Ziffer 1, Satz 1. 
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 Ein Kreditnehmer gerät mit seinen Tilgungsraten in Rückstand 
 Kreditnehmer gehört einer sog. Krisenbranche an 
 Beim Kreditnehmer zeichnen sich wirtschaftliche Schwierigkeiten ab. 
 Bestimmter Scoring-/Ratingwert 

Um eine ordnungsgemäße Engagementübergabe in die Intensivbetreuung zu 
gewährleisten ist die Verantwortung für die Entwicklung und Qualität der 
Kriterien sowie deren regelmäßigen Überprüfung außerhalb des Marktberei-
ches anzusiedeln.19 Die seitens der Fachabteilungen zu beachtenden Kriterien 
für eine Engagementübergabe in den Intensivbetreuungsbereich sind in den 
Organisationsrichtlinien des Kreditinstituts zu veröffentlichen, um eine kor-
rekte Engagementübergabe sicherzustellen. Bei den festzulegenden Kriterien 
handelt es sich in der Praxis entweder um Einzelkrisenindikatoren (hardfacts, 
softfacts) oder um Indikatorensysteme (Scoringsysteme, Ratingsyteme). Diese 
müssen eine zügige Identifikation der problembehafteten Engagements ge-
währleisten, damit möglichst frühzeitig geeignete Maßnahmen zur Beseitigung 
der sich abzeichnenden oder bereits eingetretenen Krisensituation eingeleitet 
werden können.20 Bezüglich der Anpassung der verwendeten Kriterien emp-
fiehlt sich in der Praxis eine permanente Überwachung der verwendeten Kri-
terien, um schnell auf sich ändernde Parameter des Wirtschaftslebens reagie-
ren zu können. Wird im Rahmen dieser Überwachung durch die beteiligen 
Stellen festgestellt, dass ein oder mehrere zu beachtende Kriterien an Aktuali-
tät eingebüßt haben, sollte unverzüglich agiert und die betreffenden Kriterien 
durch die Marktfolge entweder angepasst oder durch aktuellere Kriterien 
ersetzt werden. 

Sofern ein Engagement aufgrund von Einzelkriterien und/oder Indikatoren-
systeme der Intensivbetreuung zugeordnet wird, muss dieses in der Praxis 
auch als ein solches identifiziert werden können. In der Praxis erfolgt die 
entweder durch die Aufnahme der betreffenden Engagements in eine sog. 
»Watch-List« oder der Markierung der Engagements in der DV oder auf den 
Akten. 

Hinsichtlich der Bearbeitungszuständigkeiten und dem Bearbeitungsumfang 
wurden in den MaRisk keine Aussagen getroffen. Daher trifft man in der 
Praxis je nach Kreditinstitut i. d. R. nachfolgend aufgeführte Bearbeitungszu-
ständigkeiten vor:  

                                                 
19  Vgl. MaRisk, BTO 1.2.4, Ziffer 1, Satz 2. 
20  Vgl. BTO 1.3.1, Ziffer 1. 
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 Weiterbearbeitung durch die bisherige Marktabteilung 
 Einrichtung eines Intensivbetreuungsausschusses, der für bestimmte ri-

sikobehaftete Engagements oder Engagements ab einer bestimmten 
Größenordnung entweder eigenständig oder zusammen mit der Markt-
abteilung zuständig ist 

 Bearbeitung durch einen eigenständigen Intensivbetreuungsbereich 
 Bearbeitung durch den Problemkreditbearbeitungsbereich 

Welche der vorgenannten Varianten letztendlich zum Einsatz kommt, hängt 
von der Größe, der vorhandenen Organisationsstruktur und/oder Personal-
ausstattung des jeweiligen Kreditinstitutes ab. Bei großen Kreditinstituten 
findet man – je nach Art des zu Grunde liegenden Kreditgeschäftes – häufig 
auch eine Kombination aus den zuvor dargestellten Bearbeitungsvarianten. 

Wird ein Engagement in den Intensivbetreuungsbereich überführt muss ein 
Kreditinstitut für das Engagement Maßnahmen mit dem Ziel der Rückfüh-
rung in den Normalbetrieb ergreifen und überwachen.21 Über Art und Um-
fang der zu treffenden Maßnahmen werden in den MaRisk keine Aussagen 
getroffen. Gut aufgestellte Kreditinstitute nutzen die Intensivbetreuung einer-
seits zu einer zielgerichteten Überprüfung der betroffenen Engagements. 
Werden dabei Festgestellungen getroffen, die entsprechende Korrekturhand-
lungen erforderlich machen (z. B. Sicherheit wurden nicht korrekt bestellt), 
können diese meist in Abstimmung mit der Rechtsabteilung des Kreditinstitu-
tes noch problemlos durchgeführt werden. Andererseits suchen die Kreditin-
stitute zusammen mit dem betroffenen Unternehmen nach unternehmensspe-
zifischen Lösungswegen aus der sich abzeichnenden oder bereits eingetrete-
nen Krise, um zusammen mit den betroffenen Unternehmen, eine sich mög-
licherweise abzeichnende Problemkreditbearbeitung bereits im Vorfeld zu 
vermeiden.  

Im Zusammenhang mit der Intensivbetreuung kommt den nachfolgend auf-
geführten Aktivitäten eine besondere Bedeutung zu: 
 Prüfung der Kreditverträge 
 Prüfung der Sicherheiten und Sicherheitenverträge (formell und mate-

riell) 
 ggf. Verstärkung der Sicherheiten  
 Durchführung von Ursachenanalysen  
 Beratung durch Dritte, falls möglich oder erforderlich 

                                                 
21  Vgl. MaRisk BTO 1.2.4, Ziffer 2. 
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